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Bodenreform 1945 ff.

2

- Gesetzliche Grundlagen

- VO Brandenburg vom 06.09.1945

- Ausführungsverordnungen 1945 – 1948 (1951)

- Durchführung

- Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-/Landesbodenkommission

- Bodenaufteilung, Übergabe, Bildung der Provinzialgüter

- Vermessung / Grundbuchliche Sicherung, Vernichtung der 

Grundakten / Grundbuchblätter der enteigneten Grundstücke

- Siedlungsrückgaben, Widerruf, Herausnahme aus der Bodenreform

- Ausweisung (SMA-Befehlsschreiben 6080 vom 23.08.1947)

- Bodenreformbauprogramm (SMAD-Befehl 209)

- Volkseigentum aus der Bodenreform

- Ergebnis, Zusammenfassung

- Quellen im BLHA

- Archivdatenbank / Recherchemöglichkeiten

 

Zu Beginn will ich Ihnen kurz den Inhalt meines Vortrages vorstellen: 
 
1.  Gesetzliche Grundlagen 
 
2.  Durchführung bzw. Ablauf der Bodenreform 

• Kommissionen 
• Enteignung, Aufteilung, Bildung von Gütern 
• Vermessung und grundbuchliche Sicherung 
• Siedlungsrückgaben und -entzug, 
• Ausweisung der Gutsbesitzer und Verwalter 1947 
• Bodenreformbauprogramm 
• Volkseigentum aus der Bodenreform 
• Ergebnisse 
 

3. Recherchemöglichkeiten im BLHA 
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August 1945

Schreiben  von Marga von Koblinski, Gut 

Hornow und Antwortschreiben von Landrat 

Wanjura, Rep. 250 Spremberg Nr.  429

 

Bevor ich Ihnen einen Überblick zu den gesetzlichen Grundlagen gebe, möchte ich mit Hilfe von 
Auszügen aus einem Schreiben einer Gutsbesitzerin aus Hornow und der Antwort des Landrates des 
Kreises Spremberg Wanjura die Stimmungslage und Unsicherheit der handelnden Personen im August 
1945 zeigen. 
 
In einem Brief von Marga von Koblinski an Landrat Wanjura vom 10.08.45 versichert sie sich dessen 
Unterstützung, das von Russen besetzte Gut, dass nach ihren Informationen Ende August geräumt 
werden soll, wieder in ihre Verfügungsgewalt zu bekommen. Gleichzeitig erkundigt sie sich nach den 
Gerüchten wegen der Enteignung von landwirtschaftlichen Gütern. 
 
Landrat Wanjura antwortet am 15.08.45 
 
„Von einer Enteignung der Güter ist mir noch nichts bekannt. Es wird hier nur an größere Güter gedacht. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von Gütern, die über 1000 ha groß sind.“  
 
Wie wir heute wissen, irrte Landrat Wanjura, waren doch drei Wochen später alle Güter über 100 ha von 
den Enteignungen betroffen. 
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Gesetzliche Grundlagen

VO über die Bodenreform in der Provinz Mark 

Brandenburg vom 06.09.1945

Rep. 250 Zauch-Belzig Nr. 665

Artikel II

Enteignung und Aufsiedelung:

- Grundbesitz der Kriegsverbrecher und 

Kriegsschuldigen (unabhängig von Größe des 

Grundbesitzes)

- Grundbesitz der Naziführer, aktiven 

Verfechtern der Nazipartei und ihrer 

Gliederungen (u. a. alle Mitglieder des 

Reichstags und der Reichsregierung)

- Feudaljunkerlicher Boden und  

Großgrundbesitz über 100 ha

- Staatsbesitz, sofern nicht für andere Zwecke 

vorgesehen

 

Enteignung und Aufsiedelung: 
- Grundbesitz der Kriegsverbrecher und Kriegsschuldigen (unabhängig von Größe des 

Grundbesitzes), 
- Grundbesitz der Naziführer, aktiven Verfechtern der Nazipartei und ihrer Gliederungen (u. a. alle 

Mitglieder des Reichstags und der Reichsregierung), 
- Feudaljunkerlicher Boden und  Großgrundbesitz über 100 ha, 
- Staatsbesitz, sofern nicht für andere Zwecke vorgesehen, 
 
Nicht aufzusiedeln: 
- Boden der landwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Forschungs-, Versuchs- und Lehrgüter, 
- Boden, der den Stadtverwaltungen gehört und für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

zur Versorgung der Stadtbevölkerung benötigt wird – z. Bsp. Berliner Stadtgüter!! 
- Gemeindeland, Grundbesitz der landwirtschaftlichen Genossenschaften und Schulen, 
- Grundbesitz der Klöster, kirchlichen Institute und Bistümer, 
 
Was galt als ein und dieselbe Wirtschaft? 
- Grundbesitz eines Besitzers, der sich in verschiedenen Bezirken Deutschlands befand, 
- Grundbesitz eines Ehepaares, 
- Grundstück von Eltern und unmündigen Kindern, 
- Grundstück von Miteigentümern (Erbengemeinschaften), 
 
Frist: 
- Grundstücke, die nach dem 01.06.1945 geteilt wurden, galten als ein Grundstück. 
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13 Ausführungsverordnungen zur Durchführung der Bodenreform in der Provinz/im Land Brandenburg

Nr. 1 08.09.1945 [Verhinderung von Sabotage, Inventaraufstellung]

Nr. 2 11.09.1945 [Erläuterung der VO über die Bodenreform, Auslegungserläuterungen]

Nr. 3 20.09.1945 über die Verwaltung der Großgrundbesitzerwirtschaften und anderer nach Art. 2 und 3 des Gesetzes 

über die Bodenreform enteigneten Güter bis zum Moment der tatsächlichen Aufteilung

Nr. 4 20.09.1945 über die Aufteilung der Wälder der enteigneten Güter

Nr. 5 11.10.1945 zur Durchführung der Bodenreform (Aufteilung der Wälder und enteigneten Güter)

Nr. 6 17.10.1945 über die Bildung von Ausschüssen der gegenseitigen Bauernhilfe

Nr. 7 17.10.1945 über die Aufteilung der Produktionsmittel, die im Zuge der Bodenreform beschlagnahmt wurden

Nr. 8 24.10.1945 über die Aufteilung kohlehaltiger Böden, die dem Bodenfonds der Provinzialverwaltung Mark 

Brandenburg gehören

Nr. 9 30.11.1945 [Bildung der Kreisausschüsse der gegenseitigen Bauernhilfe]

Nr. 10 26.01.1946 über die Waldaufteilung in der Provinz Mark Brandenburg

Nr. 11 20.08.1946 betreffend die Übergabe von Betrieben

Nr. 12 21.08.1948 über die Verwendung der durch die Bodenreform enteigneten Gebäude und die Bereitstellung von 

Baumaterialien für die Errichtung von Neubauerngehöften

[Nr. 13 1951 über die Verwertung kohlehaltiger Böden aus dem Bodenfonds des Landes Brandenburg]

Gesetzliche Grundlagen

 

Verschiedene Ausführungsverordnungen wurden in den Jahren 1945-1948 (1951) erlassen: 

Bsp.: 

Zu Nr. 5 Auf Grund von Hinweisen aus den Kreisen wird die in Nr. 4 Ziffer 7 festgelegte Norm der 
Zuteilung von Wald verändert/vergrößert (4 ha/1-3 ha), 
 
Zu Nr. 10 Die an Neubauern verteilten Waldflächen sind deren unmittelbares Eigentum, Bauern haben 
das Recht, nach ihrem Ermessen Bau- und Nutzholz zu schlagen, 
 
Zu Nr. 11 Präsidium der Provinzialverwaltung beschließt darüber, welche Kleinbetriebe den Orts- und 
Kreisvereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe, den Stadt- und Landkreisen zur Nutzung oder als 
Eigentum überlassen werden, der Rest bleibt bei der Provinzialverwaltung, 
 
Zu Nr. 13 existiert nur als Entwurf, eingereicht von Minister für Land- und Forstwirtschaft von Zerssen, 
nicht in Kraft gesetzt, sollte Teile der Nr. 8 ersetzen bzw. anpassen: 
- Land wird Volkseigentum, Rechtsträger wird bestimmt, Siedler erhalten Land zur Nutzung, 

Entschädigung bei Inanspruchnahme sollte Durchführungsbestimmungen regeln, 
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Bildung der Kommissionen

 

Bildung der Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-/Landesbodenkommissionen 
  
Aufgaben der Gemeindekommissionen: 
- Erklärung der Bodenreformverordnung gegenüber den Landnehmern, 
- Feststellung des aufzuteilenden Grund und Bodens, 
- Aufstellung der Listen der Landarbeiter, Bauern und anderer Personen (Handwerker), 
- Entgegennahme von Siedlungswünschen, 
- Aufstellung eines Vorschlages zur Aufteilung und Vorstellung in einer öffentlichen Versammlung, 
- Vorlage des von der Bauernversammlung beschlossenen Aufteilungsplanes innerhalb von 2 Tagen 

an die Kreiskommission, 
- Durchführung der Aufteilung des Bodens, Waldes und landwirtschaftlichen Eigentums, 
- Schätzung des Bodens (Bodenqualität), 
- Aushändigung der Übertragungsurkunde im Auftrag der Kreisbodenkommission an die Landnehmer. 
 
Aufgaben der Kreiskommissionen: 
- Anleitung der Gemeindekommissionen, 
- Bestätigung der Aufteilungsprotokolle der Gemeindebodenkommissionen, 
- Weiterleitung der Anträge der Gemeindekommissionen zur Enteignung der Nazi- und 

Kriegsverbrecher mit landwirtschaftlichem Grundbesitz unter 100 ha. 
 
Aufgaben der Provinzial-/Landebodenkommission: 
- Aufstellung der Listen der Güter, die der Aufteilung unterliegen, 
- Bearbeitung der Beschwerden über Beschlüsse der Kreiskommissionen, 
- Beschlüsse zur Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher mit landwirtschaftlichem Grundbesitz 

unter 100 ha. 
 



Die Durchführung der Bodenreform stand und fiel mit der Arbeit der auf Gemeinde-, Kreis- und 
Provinzial-/Landesebene gebildeten Kommissionen. 
 
Gerade in den ersten Wochen passierten auf Grund fehlender Vorgaben, ungenügender 
Kommunikation und während der Durchführung auftretender ungeklärter Sachverhalte auch viele Fehler 
auf der Gemeindeebene (ungerechtfertigte Bodenverteilungen, eigenmächtige Enteignungen). 
 
Es bedurfte in jedem Fall einer Bestätigung der Provinzial-/Landesbodenkommission bei Enteignungen 
von Nazi- und Kriegsverbrechern mit landwirtschaftlichem Grundbesitz unter 100 ha. 
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Aufteilung des Grund und Bodens

Aufteilungsproto-

koll Rittergut 

Schorbus, 

Rep. 238 BKA 

Cottbus 5

 

Beispiel für ein von einer Gemeindebodenkommission erstelltes Aufteilungsprotokoll 
 
Gestaltung sehr unterschiedlich, gerade im Herbst 1945 keine einheitliche Form, z. T. mit Geburtsjahr 
(oft), Geburtstag (sehr selten), oder Anschrift (selten). 
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Aufteilung des Grund und Bodens

Übertragungsurkunde 

Rep. 250 Spremberg 420

Übergabe der Besitzerurkunde, Rep. 101 Foto C 77

 

Die den Siedlern ausgehändigten Übertragungsurkunden konnten durchaus unterschiedlich aussehen: 
 
- Übertragungsurkunden sind nur in den Akten der Kreisverwaltung zu finden, wenn das Grundstück 

zurückgegeben wurde!! 
 

- Es gibt keine Sammlung der ausgestellten Übertragungsurkunden im BLHA, nach diesen 
Übertragungsurkunden wurde am Anfang der Bearbeitung der Recherchen auf Grund des Gesetzes 
zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz - VermG) vom 23.09.1990 von den 
Antragsstellern oft nachgefragt. 
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Übertragungsurkunde 

Rep. 250 Lebus/Seelow 482

Aufteilung des Grund und Bodens

 

Die durch viele Veröffentlichungen zur Bodenreform wohl bekanntere Ausführung einer 
Übertragungsurkunde. 
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Aufteilung des Grund und Bodens

Schuldverschreibung, Rep. 250 Spremberg 420 Schuldverschreibung, Rep. 250 Lübben Nr. 781

 

Wie in Artikel V der Bodenreformverordnung festgelegt, wurde der Grund und Boden gegen eine 
Zahlung (in Raten) den Neubauern übergeben. Davon musste die erste Rate in Höhe von 10 % bis 
Ende 1945 bezahlt werden. 

Den bisherigen landlosen Bauern, Kleinpächtern, Landarbeitern und Umsiedlern konnte von der 
Kreiskommission eine Stundung des ersten Beitrages bis zu 3 Jahren gewährt werden. 
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Aufteilung des Grund und Bodens IV

Flächennachweis und Übersichtsplan 

Perwenitz, Rep. 238 BKA Neuruppin Nr. 76

 

Zum Nachweis der aufgesiedelten Flächen wurden Flächennachweise und Übersichtspläne erstellt. 

Sie bildeten die Grundlage für die Bodenkulturämter, Anträge an das Kataster- bzw. Grundbuchamt zu 
stellen, die Eintragung der Eigentümer und ihrer Grundstücke in das Bodenreformgrundbuch 
vorzunehmen. 
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Bodenreformgrundbuchblatt

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Eingetragen wurden die aufgesiedelten Grundstücke ohne Hinweis auf vorherige Grundbuchangaben 
auf sogenannte Bodenreformgrundbuchblätter, später erfolgte die Umtragung auf das reguläre 
Grundbuch. 
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Bildung der Provinzialgüter

Meldung der Provinzialgüter in der Provinz Mark Brandenburg

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Wie bereits gesagt, wurden bestimmte Güter aus der Aufsiedlung herausgenommen, sie bildeten z. T. 
dann die sogenannten Provinzialgüter und Versorgungsgüter der Besatzungsmacht (für die Versorgung 
der russischen Besatzungstruppen unterhielt die Besatzungsmacht eigene Gutsbetriebe). 
 
Bestätigung der Besatzungsmacht für diese Ausnahmen. 
 
Artikel IV Absatz 14 der Brandenburger Bodenreformverordnung spielte in der rechtlichen Würdigung 
der Bodenreform nach dem Vermögensgesetz nach 1990 eine wichtige Rolle Sie sanktionierte die 
Möglichkeit der Herausnahme von Flächen aus der Bodenreform. So wurde die Bildung dieser Güter 
nach 1990 von den Gerichten als Besatzungshoheitliche Regelung angesehen. 
In anderen Ländern der SBZ wurde diese Regelung so nicht sanktioniert und widersprach damit der 
Bodenreformgesetzgebung in diesen Ländern, die eigentlich eine gesamte Aufsiedelung der Flächen 
festlegte. 
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Bildung der Provinzialgüter

Meldung der Provinzialgüter in 

der Provinz Mark Brandenburg

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Diese Provinzialgüter und Versorgungsgüter waren über die gesamte Provinz Mark Brandenburg 
verteilt. 
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Bildung der Provinzialgüter

Meldung der Provinzialgüter in 

der Provinz Mark Brandenburg 

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

115 Güter mit rund 43.000 ha wurden aus der Bodenreform herausgenommen. 
 
Der in dieser Aufstellung aufgeführte Restkreis Sorau existierte bis Anfang 1946, wurde dann mit 
Beschluss des Präsidiums der Provinzialverwaltung vom 20.03.46 zum 01.04.46 aufgelöst, und die Orte 
westlich der Oder in den Landkreis Cottbus, Landkreis Spremberg und die Stadt Forst eingegliedert. 
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Aufsiedelung der Provinzial/Landesgüter

Meldung der ab 01.01.1947 

aufgesiedelten Landesgüter im 

Land Brandenburg 

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Ab 1947 wurde die Anzahl der Provinzialgüter gesenkt, und weitere landwirtschaftliche Flächen kamen 
in die Aufsiedelung - für die weiterhin in die SBZ strömenden Flüchtlinge/Umsiedler eine Möglichkeit, auf 
dem Land wirtschaftlich Fuß zu fassen. 
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Aufsiedelung russischer Versorgungsgüter

Aufsiedelung russischer 

Versorgungsgüter, kohlehaltige 

Böden, 

Rep. 250 Guben/Fft. Nr.  430

 

Auch russische Versorgungsgüter wurden nach und nach an die deutsche Verwaltung zurückgegeben. 
 
Eine Besonderheit in Brandenburg: kohlehaltige Böden, die unter die Bodenreform fielen. 
Hier wurden Bodenbenutzungsscheine übergeben, der nachträgliche Entzug der Böden, wenn sie für 
den Abbau der Kohle gebraucht werden, wurde darin festgeschrieben. 
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Vermessung der aufgeteilten Grundstücke

Fortführungsriss von Klein Oßnig,

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Nach der Aufsiedelung / Landverteilung musste natürlich eine rechtliche Sicherung der Flächen 
vorgenommen werden. 
 
Als erstes wurden die grob abgesteckten Flächen als Fortführungsrisse, die auf älteren 
Vermessungsunterlagen beruhen, vermessen. 
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Vermessung der aufgeteilten Grundstücke

Handzeichnung der Grundstücke Herlitze in Schorbus,

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Auch Handzeichnungen, die nur die grobe Lage und Größe der Grundstücke wiedergaben, wurden 
angefertigt. 
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Verzichtserklärung

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Es gab im Laufe der Jahre große Veränderungen in den Bodenzuteilungen, v. a. durch Verzicht bzw. 
Entzug der Grundstücke. Die Gründe konnten durchaus vielfältig sein. 
 
In einem Bericht des Ministers für Wirtschaftsplanung des Landes Brandenburg an die SMA 
Brandenburg vom 17.08.1947 heißt es z. Bsp.: 
 
„Die Auswahl der Neusiedler bezüglich ihrer Eignung zur bäuerlichen Arbeit konnte leider infolge der 
überaus schnellen Aufteilung nicht so erfolgen wie es im Interesse der Bodenreform wünschenswert 
gewesen wäre. So konnte nicht ausbleiben, dass sich unter den Siedlern Elemente befinden, die nicht 
nur von der bäuerlichen Arbeit nichts verstehen, sondern auch kein Interesse zeigen, dieser zu erlernen 
und als ausgesprochen arbeitsscheu anzusprechen sind. Die harte Arbeit des Siedlers und die 
schweren Lebensbedingungen werden solche Elemente von selbst abstoßen und die Landesregierung 
ist über die Abwanderung solcher bäuerlichen Arbeit ungeeigneter Siedler nicht beunruhigt. Hinter ihnen 
stehen viele tausend weitere Siedlungsbewerber aus bäuerlichen Kreisen, die die Siedlung gern 
übernehmen und bereit sind, schwere Arbeit zu leisten.“ (Rep. 208 MfLF Nr. 203 Bl. 88 ff.) 
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Widerruf von Landzuteilungen

Widerruf von Landzuteilungen,

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Auf die Fehler bei der Zuteilung der landwirtschaftlichen Flächen am Anfang der Bodenreform wurde 
schon hingewiesen, diese wurden dann 1946 ff. durch Widerrufe geheilt. 
 
In den meisten Fällen wurde den Siedlern zu viel Land übergeben. 
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Herausnahme von Grundstücken aus dem Bodenfonds

Rep. 238 BKA Cottbus Nr. 5

 

Die Herausnahme von Grundstücken aus der Bodenreform erfolgte in den Fällen, in denen 
Grundstücksverträge vor 1945 vollzogen wurden, die auf Grund der Kriegsereignisse ab 1943 nicht im 
Grundbuch eingetragen wurden (Einstellung der Arbeit der Grundbuchämter 1943), die aber mit 
entsprechenden Unterlagen (Zahlung des Kaufpreises, steuerliche Veranlagung etc.) nachgewiesen 
werden konnten. 
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Vernichtung der Grundbuchblätter / Grundakten

Vernichtung der 

Grundbücher/Grundakten der
enteigneten Grundstücke,

Rep. 250 LRA Templin  Nr. 161

 

Den Abschluss der rechtlichen Sicherung und die Verhinderung der Möglichkeit zur Umkehrung der 
Bodenreform mit Hilfe der Grundbuchunterlagen bildete dann die Vernichtung der Grundbücher und 
Grundakten der enteigneten landwirtschaftlichen Grundstücke. 
 
Wie üblich in der Verwaltung wurde nicht überall gründlich gearbeitet! 
 
Das rettete manchem Antragsteller (v. a. Erben, die den genauen Grundbesitz nicht kannten) 
aufwendige Recherchearbeit für die Beantragung der Flächen bei den Ämtern für offene 
Vermögensfragen nach dem Vermögensgesetz von 1990. 
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SMA-Befehlsschreiben Nr. 6080 vom 23.08.1947

Aussiedelung der enteigneten 

Grundbesitzer und ehemaligen 

Verwalter aus dem Kreis

Rep. 202A MP Nr. 115

 

Konnten nach den Durchführungsbestimmungen zur Bodenreform enteignete Grundbesitzer großer 
Güter, wenn sie sich in der Nazizeit nichts hatten zuschulden kommen lassen, ebenfalls im Heimatort 
siedeln, wurde mit dem Befehlsschreiben 6080 vom 23.08.1947 diese aus ihrem Heimatort 
ausgewiesen und konnten in anderen Kreisen neu siedeln. 
 
Ein Großteil der ausgewiesenen Grundbesitzer verließ Brandenburg. 
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SMA-Befehlsschreiben Nr. 6080 vom 23.08.1947

Aussiedelung der 

enteigneten 

Grundbesitzer und 

ehemaligen Verwalter 

aus dem Kreis,

Rep. 202A MP Nr. 115

 

Auf Drängen der russischen Besatzungsmacht gab es keine Ausnahmen, auch bei antifaschistisch 
eingestellten Grundbesitzern nicht, die z. T. durch die Landräte gestützt wurden (Bsp. Ganz Edler zu 
Putlitz). 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Umsiedlergehöfte vor dem Neubauernprogramm, Jahnberge, Rep. 274 Landbau F 24

 

Warum Neubauernprogramm? 
 
In fast allen Dörfern waren durch die Landaufteilung mehr Bauernwirtschaften entstanden, als 
Wohnraum zur Verfügung stand. Einquartierungen, v. a. der Umsiedler in die vorhandenen Häuser 
brachten große soziale Probleme mit sich (Beschwerden über Wohnraumsituation, ungerechte 
Wohnraumzuweisungen  und -vergaben). 
 
Daraufhin erließ am 09.09.1947 die SMAD den Befehl Nr. 209 über Maßnahmen zum wirtschaftlichen 
Aufbau der Neubauernwirtschaften. Als Ziel für die Jahre 1947-1948 war der Bau von mindestens 
37.000 Häusern in den Neubauernwirtschaften festgelegt. So sollten z. Bsp. im Land Brandenburg 
10.000 Häuser, im Land Mecklenburg 12.000 Häuser und im Land Thüringen 3.000 Häuser gebaut 
werden. 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Neubauern beim  Enttrümmern, Gewinnung von 

Baumaterial für Neubauernhäuser

Rep. 101 Foto D 822

Bau von Neubauernhäusern 

Rep. 101 Foto D 829

 

Festlegungen aus dem Befehl waren u. a.: 

- Zuweisung von Hausgärten und Grundstücken für den Bau von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
- Schnelle Prüfung und Genehmigung der Bauanträge und Kredite (höchstens 1 Monat) 
- Einplanung der benötigten Baumaterialien (stellte sich als größtes Hindernis bei der Einhaltung der 

Planungsziele heraus) 
- Ungehinderte Entnahme von Baumaterialien aus zerstörten Rüstungsbetrieben und Gebäuden 

ehemaliger Güter und Haustrümmern 
- Völlige Selbständigkeit der Bauern bei Auswahl des Bautyps 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Typ Gehöft mit Wirtschaftsgebäuden, Rep. 206 MfWA Nr. 2699

 

Verschiedene Typenbauten wurden u. a. von der Brandenburgischen Landbaugesellschaft entwickelt, 
so z. Bsp. 
 
- Wohnhaus zum Neubauerngehöft mit vorhandenen Wirtschaftsgebäuden 
- Siedlerstelle Typ Gärtnerei 
- Siedlerstelle Typ Kleinstbau I 
- Siedlerstelle Typ Kleinstbau II 
- Stallscheune zum Neubauernhof 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Typ Schmiede, Rep. 206 MfWA Nr. 2699

 

Handwerkerstelle Typ Schmiede 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Typ C Fachwerk mit Hochkeller, Rep. 274 Landbau K 32 A

 

Neubauerngehöft Typ C für 5-7 ha Fachwerk mit Hochkeller 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Neubauten auf dem Dorfe, Rep. 101 Foto D 824

 

Fertige Neubauten aus dem Bodenreformbauprogramm 
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Bodenreformbauprogramm SMAD-Befehl Nr. 209

Neubauten auf dem Dorfe, Rep. 101 Foto D 824

Baustadien Stand 30.11.1949, Rep. 206 MfWA Nr. 2842

 

Aus der vorliegenden Übersicht kann man die Schwierigkeiten ablesen, die bei der Erfüllung der 
vorgegebenen Zahlen auftraten. Zum 30.11.1949 waren durchschnittlich erst 36 Prozent der für 1949 
geplanten Wohnhäuser errichtet. 
 
 

  



33Quellen zur Bodenreform 1945ff. im Brandenburgischen Landeshauptarchiv21.10.2018

Volkseigentum aus der Bodenreform

Übertragungsurkunde Bf. 1231, 

Getreidespeicher Perwenitz

Rep. 238 BKA Neuruppin Nr. 76

 

Bsp.: ein Getreidespeicher in Perwenitz der an die VVEAB übertragen wird. 
 
Die nicht zur Aufsiedelung vorgesehenen landwirtschaftlichen Nebenbetriebe wie 
 
- Brennereien 
- Ziegeleien 
- Sägewerke 
- Mühlen 
- Stärkefabriken 
- Molkereien 
 
wurden nach 1948 vom Amt zum Schutze des Volkseigentums mit Übertragungsurkunden in 
Volkseigentum übertragen und mit Rechtsträgerurkunden einem Rechtsträger (z. Bsp. einer Vereinigung 
oder einer Industrieverwaltung) übergeben. 
 
Einzelne Gebäude der Gutsverwaltungen (Herrenhäuser, Schloss, Speicher, Lagerhallen) wurden 
ebenfalls in Volkseigentum überführt und an Rechtsträger (z. Bsp. Gemeinden, Kreisverwaltungen, 
Ministerien oder Parteien und Massenorganisationen) übergeben. 
 
 
 

  



34Quellen zur Bodenreform 1945ff. im Brandenburgischen Landeshauptarchiv21.10.2018

Ergebnisse

Statistische Erfassung der 

Ergebnisse der Bodenreform, 

Zaatzke, 

Rep. 238 BKA Perleberg Nr. 121

 

Während der Bodenreform wurden immer wieder Statistiken erstellt, Ergebnisse erfasst. 
 
In diesem Beispiel wurden neben den Bodenklassen und der Bodennutzung (also Acker, Weide, Wald) 
auch die Herkunft der Neusiedler und die religiöse Zugehörigkeit erfasst. 
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Ergebnisse

Gesamtstatistik Land Brandenburg [um 1951], Rep. 208 MfLF Nr. 209

 

Als Ergebnis der Bodenreform noch ein paar Zahlen: 
 
Gesamtfläche die in die Bodenreform einbezogen wurde: 895.454 ha 
Davon Acker       316.639 ha 
Davon Wiese        76.934 ha 
Davon Wald       302.84 ha 
Sonstige Flächen       73.743 ha 
Verteilte Flächen      745.673 ha 
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Ergebnisse

Gesamtstatistik Land Brandenburg [um 1951], Rep. 208 MfLF Nr. 209

 

Flächen, die in Volkseigentum fielen   234.685 ha 
Im Bodenfonds verblieben     79.697 ha 
 
Als kurzes Fazit kann man feststellen, dass die Bodenreform in der SBZ/Brandenburg die größte 
Umwandlung der eigentumsrechtlichen Situation und der Sozialstruktur des ländlichen Raumes im 20. 
Jahrhundert war. 
 
Brandenburg als gutsherrschaftlich geprägtes Flächenland war besonders von diesen Veränderungen 
betroffen. 
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Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv
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http://www.recherche.im.blha.de

 

Möglichkeiten und Herangehensweise der Recherche zur Bodenreform im BLHA: 

- www.blha.recherche.im.blha.de 
- unter Klassifikationspunkt 3.1.2 Regionale und Lokale Behörden 
- Bestandsgruppe Rep. 250 Landratsämter 
- Systematikpunkt 6.15 Bodenrecht und Bodenordnung 
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Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv
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Systematikpunkt 6.15.4.2 Unterlagen zur Aufteilung, Siedlungsangelegenheiten, Besitzwechsel 
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Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv

39  

- der Systematikpunkt 6.15.6 beinhaltet in allen Beständen der Bestandsgruppe Landratsämter die 
Akten zur Bodenreform in den Städten und Gemeinden 

- Aufstellung der Gemeindeakten A – Z 
 
Weitere Bestände, die in Betracht gezogen werden sollten: 
 
- Rep. 208 Ministerium für Land- und Forstwirtschaft (Kreisweise ebenfalls Gemeindeakten A – Z, 

beinhalten v. a. Enteignungsbeschlüsse, Überführung in Volkseigentum) 
- Rep. 238 Bodenkulturämter (Vermessung und grundbuchliche Sicherung) 
- Rep. 260 Amtsgerichte (nur vereinzelt die Bodenreformakten überliefert, grundbuchliche Sicherung, 

Aufteilungsprotokolle) 
 

 

 
 


